
Ordnungsbehördliche Verordnung 

für das Naturschutzgebiet "Lippeniederung III/Kirchboke" 

in der Stadt Delbrück, Kreis Paderborn 

. vom o3, J):.u~o<b,_,".. 1996. 

Aufgrund der§§ 42 a Abs. 1 und 3 sowie 42 d in Verbindung mit 

§§ 8, 19, 20, 34 Abs. 1 und § 73 Abs. 1 Satz 2' des Gesetzes 

zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Entwicklung der 

Landschaft (Landschaftsgesetz - LG -) in der Fassung der 
' Bekanntmachung vom 15. August 1994 (GV. NW. S. 710), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 02. Mai 1995 (GV. NW. S. 382) und 

der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 

der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden - OBG -) - in der Fas-. 

sung der Bekanntll)achung ,vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), zu

letzt geändert dur'ch Gesetz vom 20. Dezember 1994 (GV. NW. S. 

1115) sowie § 20 Landesjagdgesetz NW (r;JG NW) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom. 07. Dezember 1994 (GV. NW. 1995, S. 2) 

wird - hinsichtlich der Regelungen zur Ausübung der Jagd im 

Einvernehmen mit der oberen Jagdbehörde - v~rordnet: 

§ 1 

Schutzzweck 

(1) 	 Das in § 2 näher bezeichnete Gebiet wird unter Natur

schutz gestellt. 

(2) 	 Die Unterschutzstellung erfolgt 

a) zur Erhaltung, Förderung und Wiederherstel'lung der Le

bensgemeinschaften und Biotope seltener und gefährde

ter sowie landschaftsraumtypischer wildlebender Tier

und 	Pflanzenarten, insbesondere zur Erhaltung, Erwei

terung und Vernetzunq auentypischer Grünlandflächen im 
·. ······· üb€'rf1:\ttungsber'ei:cn tler~-r;ippe·~• = · ·• ·•··· - = =· =~. ~ =~ ··= •·•• 
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Im einzelnen sind insbesondere folgende Biotoptypen zu 

schützen: Naß- und Feuchtgrünland, Grabenröhrichte, 

Uferhochstaudenfluren und Ufergehölze; 

b) 	 aus naturwissenschaftlichen, naturgeschichtlichen und 

landeskundl'ichen Gründen, die in Zusammenhang mit der 

ökologischen Entwicklung der Lippeaue stehen; 

c) 	 wegen der Seltenheit, be~onderen Eigenart und Schön

heit der grünlandgeprägten Fläch~n. 

§ 2 

Schutzgebiet 

Das ca. 16,2 ha große Naturschutzgebiet liegt in der Stadt 


Delbrück, Gemarkung Boke, 


Flur 7 III, Flurstücke 161, 163 tlw., 168, 170, 186, 273 tlw., 


600 tlw., 


Flur 8, Flurstücke 77 th;1., 93 tlw., 349, 35Q; 351, 352, 353, 


410 tlw., 512 tlw., 513 tlw., 561, 562 und 


Flur 9, Flurstücke 90, 91, 321 tlw.. 


Die Grenzen des geschützten Gebietes sind in der als Anlage 


beigefügten· Karte im Maßstab 1 : 25.000 durch eine grüne Linie 


grob umgrenzt. Die genauen Grenzen des Naturschutzgebietes er


geben sich aus einer Flurkarte im Ma.ßstab 1 : 1. 000 (Natur


schutzgebietskarte). Die Karten sind Bestandteil dieser Ver


ordnung. 


Die Karten können 


a) bei der Bezirksregierung in Detmold 


b) bei dem Kreis Paderborn in Paderborn 


c) bei den Stadt Delbrück in Delbrück 


währ'"ncf d.s:r_Di.s:n.':lt_stllnc:ien ":Lnggs_§lHm w"r:9"Y!c" 
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§ 3 


Allgemeine Verbote 


(1) 	 In dem geschützten Gebiet sind alle Handlungen verboten, 

die zu einer. Zerstörung, Besch!digung oder Ver!nderung 

des Naturschutzgebietes,oder seiner Bestandteile oder zu 

einer nachhaltigen Störung führen können. 

(2) 	 Darüber hinaus ist in dem geschützten Gebiet insbesondere 

verboten: 

1. 	 die Fl!chen außerhalb der Straßen und befestigten 

Wege zu betreten und zu befahren, auf ihnen zu ~eiten 

oder zu lagern. Das Betreten und Befahren im Rahmen 

der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft ist. 

hiervon ausgenommen. Ebenfalls ausgenon~en ist das 

Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen Ausübung von 

Jagd und Fischerei, soweit nicht durch den §~~dieser 

Verordnung etwas anderes bestimmt wird; 

2. 	 bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern oder deren 

Nutzung zu ändern, auch wenn dafür keine Planfest

stellung oder Genehmigung erforderlich ist. Bauliche 

Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind die in § 2 

Abs. 1 Satz 1 und 2 Bauordnung NW in der jeweils gül

tigen Fassung (SGV. NW. 232) definierten Anlagen so

wie Verkehrsanlagen; Wege und Pl!tze; ausgenommen 

bleibt das Errichten von offenen Ansitzleitern, wenn 

diese der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd dienen 

und. dem in § 1 formulierten Schutzzweck nicht zuwi

derlaufen; 
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3. 	 Leitungen aller Art, Zäune oder andere Einfriedigun

gen zu bauen oder zu ändern; hierunter fällt nicht 

die Errichtung und Unterhaltung ortsüblicher Weide

zäune oder Stellnetze für die Schafhaltung, die Un

terhaltung und Erneuerung vorhandener Entwässerungs

und Versorgungsleitungen aller Art im Benehmen mit 

der zuständigen Landschaftsbehörde sowie die Eingat

terunq zum Schutz von Anpflanzungen und Naturverjün

gungen gegen Wildverbiß; 

4. 	 Unterhaltungsmaßnahmen/an den Gewässern ohne Unter

haltungsplan oder im Einzelfall ohne vorherige Ab

stimmung mit der unteren Landschaftsbehörde durchzu

führen; 

5. 	 Werbeanlagen zu errichten, Schilder oder Beschriftun

gen anzubringen, soweit sie nicht ausschließlich auf 

di.e Schutzausweisung hinweisen oder als Ortshinweise, 

Warntafeln oder Verkehrszeichen qienen; 

6. 	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Zelte oder Wa

renautomaten aufzustellen; Fahrzeuge aller Art oder 

Wohnwagen abzustellen oder Stellplätze für sie anzu

legen; 

7. 	 Bäume, Sträucher, Röhrichte, Rieder oder sonstige 

Pflanzen zu schädigen, auszureißen, auszugraben oder 

Teile davon abzutrennen; die ordnungsgemäße land- und 

forstwirtschaftliche Bodennutzung sowie die Pflege 

von Obstbäumen und Kopfweiden in der Zeit vom 1. Ok

tober bis 28. Februar bleibt unberührt. 

8. 	 wildlebenden Tieren nachzustellen, sie zu beunruhi

gen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten; Puppen, 

._c•••• Lar-v;en,_ -Eier_ oder.Nes.ter-odeL.sonstige .Brut.c,_.. und......... -- ________ _ 
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Wohnstätten solcher Tiere fortzunehmen, zu beschädi~ 

gen sowie ihre Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtstät 

ten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen.oder ähn

liche Handlungen zu stören. 

Dies gilt nicht für die ordnungsgemäße Ausübung der 

Jagd oder der Fischerei, soweit diese nicht nach§~~· 

dieser Verordnung eingeschränkt oder verboten ist; 

9. 	 Tiere, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen einzu

bringen, soweit dies nicht im Rahmen behördlicher 

Genehmigungen erfolgt; die ordnungsgemäße landwirt 

schaftliche Bodennutzung bleibt unberührt; 

10. 	 Camping-, Zelt-, Picknick- oder Lagerplätze anzule

gen, Feuer zu machen, zu graben, auszuschachten, zu 

sprengen oder die Bodengestalt auf andere Weise zu 

verändern und Boden- und Gesteinsmaterial zu entneh

men; 

11. 	 Einrichtungen für den Wasser-, Eis-, Motor- und Luft

sport sowie für entsprechenden Modellsport bereitzu

stellen, anzulegen, oder zu 

ändern und diese Sportarten zu.betreiben; 

12. 	 zu baden sowie die Gewässer zu befahren; unberührt 

bleibt das Befahren der Lippe.mit nichtmotorisierten 

Booten im Rahmen der Ausübung des Kanusportes sowie 

das Umtragen der Boote im Bereich der Wehre; 

13. 	 Stoffe oder Gegenstände, insbesondere Abfallstoffe, 

Altmaterial, Boden, K1ärschlamm, Bauschutt sowie an

dere Stoffe, die geeignet sind, den Naturhaushalt und 

das Landschaftsbild z~ beeinträchtigen oder zu ge

fährdei1,.einzubri!lgen oder abzulagern; Silage- oder 
-"---- ,- .=_-:- __,_-,__ c_, __-_-__c___--- _c_ ___ o_c_
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Futtermieten sowie Lagerplätze für Siloballen außer

halb von Ackerflächen und Hofräumen anzulegen; 

14. 	 Hundesportübungen durchzuführen oder Hunde frei lau

fen zu lassen, soweit sie sich nicht im jagdlichen 

Einsatz oder im Einsatz als Hütehunde befinden; 

15. 	 Gewässer einschließlich Fischteiche anzulegen, zu 

ändern oder zu beseitigen; 

16. 	 Maßnahmen durchzuführen, durch die die Eigenschaften 

des Wassers nachteilig verändert werden; 

17. 	 Erstaufforstungen, Baumschulen sowie Weihnachtsbaum

und Schmuckreisigkulturen anzulegen; unberührt blei 

ben Anpflanzun~ren von bodenständigen Laubgehölzen der 

potentiell natürlichen Vegetation nach Maßgabe eines 

mit der unteren Landscha.ftsbehörde abgestimmten Ent

wicklungskonzeptes auf Grundlage der Vorgaben des 

Lippeauenprogramms. · 

(3) 	 Darüber hinaus notwendige Entwicklungs- und Pflegernaßnah

men für das Naturschutzgebiet bleiben Vereinbarungen mit 

den jeweiligen.Eigentümern oder Nutzungsberechtigten vor

behalten. 

§ 4 

Landwirtschaftliche Regelungen 

Über die Regelungen des § 3 hinaus ist in dem geschützten Ge

biet verboten: 

1; Grünland oder Brachen in eine .andere Nutzungsart um

zuwandeln; ausgenotnrnen sind Pflegeumbrüche (Umbrüche 

-- ···-rn-it-Wiederein-saat+-unt-el2-Be-aehtung -der -Sehutz-ziele ·---

- 7 	 



, . 

nach 	vorheriger Anzeige beim Oberkreisdirektor des 

Kreises Paderborn - untere Landschaftsbehörde -. Mit 

einem Pflegeumbruch darf erst begonnen werden, wenn 

die 	untere Landschaftsbehörde nicht innerhalb eines 

Monats nach Anzeige Bedenken erhebt; 

2. 	 Entwässerungsmaßnahmen oder das Grundwasser nachtei

lig verändernde Maßnahmen durchzuführen, ausgenommen 

ist die Wartung und Instandhaltung vorhandener Ent

wässerungsanlagen. 

§ 5 

Definition 

1. 	 Umwandlung ist eine auf Dauer angelegte Nutzungsände

rung von Grünland in Acker oder eine andere Nutzungs

art, die dem Schutzziel des § 1 Abs. 2 dieser Verord

nung widerspricht; 

2. 	 Pflegeumbruch ist eine im Rahmen der ordnungsgemäßen 

Landwirtschaft vorübergehende Veränderung von Grün

land und die Wiederherstellung der Fläche als Dauer

grünland. 

§ 6 

Forstwirtschaftliche Regelungen 

Über die Regelung des § 3 hinaus ist in dem geschütz~en Gebiet 

verboten: 

1. 	 Laubwald in Nadelwald umzuwandeln sowie Kahlschläge ab 

0,3 ha in Laubwaldbeständen vorzunehmen; 

2. 	 die Wiederaufforstung mit anderen als bodenständigen 
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§ 7 


Jagdliche Regelungen 


Über die Regelungen des § 3 hinaus ist in dem geschüzten Ge

biet verboten: 

1. 	 Wildfütterungen außerhalb der in § 25 Abs. 1 Landesjagd

gesetz NW beschriebenen Notzeiten vorzunehmen sowie Wild

fütterungsanlagen, Wildäcker und Wildfütterungsplätze zu 

errichten, anzulegen oder zu unterhalten; 

2; 	 die Errichtung von Jagdkanzeln. 

§ 8 

.Unberührtheitsklausel 

Unberührt von den Verboten dieser Verordnung bleiben: 

1. 	 von dem Kreis Paderborn als untere Landschaftsbehörde 

angeordnete oder genehmigte Pflege-, Entwicklungs- und 

Sicherungsmaßnahmen sowie Maßnahmen der naturnahen Umge

staltung der Lippe im Rahmen des Lippeauenprogramms; 

2. 	 Maßnahmen einer Behorde zur Abwehr einer gegenwärtigen 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit; 

3. 	 das Betreten und Befahren des Naturschutzgebietes zur 

Durchführung behördlicher überwachungsaufgaben; 

4. 	 das Aufstellen von Bienenvölkern nach Abstimmung mit der 

unteren Landschaftsbehörde; 

- -~---,--c_,_-,_;=c--_-'-'-='-=----c 
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5. 	 die fischereiliehe Nutzung in der bisherigen Art und im 

bisherigen Umfang in stehenden und fließenden Gewässern 

einschließlich fischereilieber Hegemaßnahmen; 

6. 	 die zweckbestimmte Nutzung und Unterhaltung öffentlicher 

Straßen, Wege und Plätze durch den Straßenbaulastträger; 

7. 	 die gesetzlichen Verpflichtungen des Landes, der Gemein

den und der Wasser- und Bodenverbände, insbesondere die 

Verpflichtung zur Gewässerunterhaltung im Benehmen mit 

der zuständigen Landschaftsbehörde; 

8. 	 die Unterhaltung bestehender privater Wege bzw.~Straßen. 

§ 9 


Gesetzlich geschützte Biotope 


Die nach § 62 Landschaftsgesetz gesetzlich geschützten Biotope 

bleiben von den Bestimmungen dieser Verordnung unberührt. 

§ 10 

Befreiungen 

Geml § 69 Abs. 1 LG kann die untere Landschaftsbehörde von, den 

Verboten dieser Verordnung auf Antrag Befreiung erteilen, wenn 

1. 	 die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall 

a) 	 zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und 

die Abweichung mit den Belangen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder 

b) 	 zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur 

und Landschaft führen würde 
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oder 

2. 	 überwiegende Gründe des Wohls der Allge~einheit die Be

freiung erfordern. 

§ 11 


Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 


(1) 	 Vorsätzliche oder.fahrlässige Verstöße gegen die Verbote 

dieser Verordnung können nach § 70 Abs. 1 und § 71 Land

schaftagesetz als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. 

(2) 	 'unabhängig davon wird gern. § 32 9 Abs. 3 Strafgesetzbuch 

vom 2. Januar 1975, in der Fassung der Bekanntmachung vom 

10. März 1987 (BGBl. I s. 945) bestraft, wer innerhalb 

des Naturschutzgebietes 

1. 	 Bodenschätze oder andere Bodenbestandteile abbaut; 

2. 	 Abgrabungen oder Aufschüttungen vornimmt; 

3. 	 Gewässer schafft, verändert oder beseitigt; 

4. 	 Moore, Sümpfe, Brüche oder sonstige Feuchtgebiete entwäs

sert oder 

5. 	 Wald rodet 

und dadurch wesentliche Bestandteile des Gebietes beein

trächtigt. 

§ 12 


Aufhebung bestehender Verordnungen 


Folgende ordnungsbehördliche Verordnung wird aufgehoben: 

_,.,__ '--'----'----'-
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1 

Ordnungsbehördliche Verordnung zum Schutze von Land

schaftsteilen im Kreis Büren vom 1. November 1974 (ver

öffentlicht im ABl. für den Regierungsbezirk Detmold ~A~1~

~. 454 - 456) für'den Geltungsbereich dieser Verord

nung. 

§ 13 

Inkrafttreten 

Nach § 34 Ordnungsbehördengesetz tritt diese Verordnung eine 

Woche nach ihrer Verkündunq im Amtsblatt für den Regierungsbe

zirk Detmold, in Kraft. Sie gilt 20 Jahre. 

§ 14 


Verfahrens- und Formvorschriften 


Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Land

schaftsgesetzes und des Ordnungsbehördengesetzes kann gegen 

diese Verordnung nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkün

dunq nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) 	 diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet worden 

oder 

b) 	 der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der hö)}eren 
c 

Landschaftsbehörde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 

den Mangel ergibt. 

Az.: 	 51.30-755 



Naturschutzgebiet „Lippeniederung III – Kirchboke“ 
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